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Diese Seite wurde maschinell übersetzt [Link].  Maschinelle Übersetzungen können Fehler 
enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte 
übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und 
die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.  Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung [Link]. 

Entscheidung in der Sache 726/2016/PMC - 
Entscheidung im Fall 726/2016/PMC betreffend den Rat 
der Europäischen Union, der Praktikanten eine 
Vergütung unterhalb des Mindestlohns zahlt 

Entscheidung 
Fall 726/2016/PMC  - Geöffnet am 23/05/2016  - Entscheidung vom 29/09/2016  - Betroffene
Institution Europäischer Rat ( Kein Missstand festgestellt )  | 

Ein ehemaliger Praktikant beim Rat der Europäischen Union beschwerte sich, dass die von den 
EU-Organen gezahlte Vergütung von Praktikanten unangemessen sei, da sie unterhalb des 
Mindestlohns liege und den Praktikanten keinen angemessenen Lebensstandard gewährleiste. 

Die Bürgerbeauftragte leitete eine Untersuchung zu dieser Frage ein. Die Untersuchung ergab, 
dass der Rat hinreichend detailliert erläutert hatte, wie die Höhe der Praktikantenvergütung 
festgelegt wird. Die Bürgerbeauftragte befand, dass die Entscheidung, eine Vergütung in Höhe 
von 25 % des Gehalts eines Beamten der Besoldungsgruppe AD5.1 zu zahlen, angemessen 
sei. Der Rat traf diese Entscheidung im Rahmen seines Ermessensspielraums unter 
Berücksichtigung der administrativen Notwendigkeiten und der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Die Bürgerbeauftragte bemerkte, dass der Rat zwischen Praktika und 
Beschäftigungsverhältnissen unterscheide. Aus diesem Grund erhalte ein Praktikant eine 
Vergütung und kein Gehalt, da die Rechte und Pflichten eines Praktikanten nicht mit denen 
eines Bediensteten vergleichbar seien. Die Bürgerbeauftragte war der Ansicht, dass die 
Erläuterung des Rates angemessen ist. 

Daher schloss sie den Fall mit der Feststellung ab, dass die Praxis des Rates keinen Missstand 
in der Verwaltungstätigkeit darstellt. 

Hintergrund der Beschwerde 

https://www.ombudsman.europa.eu/etranslation
https://www.ombudsman.europa.eu/languagepolicy
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1. Ein ehemaliger Praktikant im Rat der Europäischen Union beschwerte sich darüber, dass die 
von den EU-Institutionen an ihre Praktikanten gezahlte Zulage unangemessen sei, da sie unter 
dem Mindestlohn liege und ihnen daher keinen angemessenen Lebensstandard garantiert. 

2. In einer E-Mail an den Rat vom 25. Januar 2016 forderte der Beschwerdeführer ihn auf, i) auf
welcher Grundlage er beschlossen hatte, den Praktikanten eine Vergütung zu zahlen, die 
genau 25 % des Gehalts entspricht, das einem Bediensteten der Besoldungsgruppe AD5 
gezahlt wird, und ii) welche Rechtsvorschriften die Praktika in Belgien regeln. 

3. Am selben Tag antwortete der Rat auf die zweite Frage des Beschwerdeführers. Sie führte 
aus, dass die Praktika in Belgien durch das Königliche Dekret vom 21. September 2004 über 
den Schutz von Praktikanten und durch das Königliche Dekret vom 3. Mai 1999 über den 
Schutz junger Menschen bei der Arbeit geregelt würden. Der Rat verwies ferner auf Artikel 104 
des „Loi-Programms“ vom 2. August 2002 [1] , in dem ein Praktikumsvertrag als eine 
Vereinbarung definiert wird, mit der eine Person im Rahmen ihrer Ausbildung Kenntnisse oder 
Fähigkeiten durch Arbeitsdienstleistungen für einen Arbeitgeber erwerben kann. Der Rat fügte 
hinzu, dass die Mindestausgleichszahlung für Praktikanten, die älter als 21 Jahre in Belgien 
sind, derzeit rund 750 EUR beträgt. 

4. Am 27. Januar 2016 antwortete der Rat auf die erste Frage des Beschwerdeführers und 
stellte fest, dass gemäß Artikel 11 Absatz 1 des Beschlusses Nr. 118/07 des Rates über 
Praktika " ein bezahlter Praktikant eine Unterhaltsbeihilfe erhält. Die Höhe der Finanzhilfe wird 
jährlich vom Generalsekretär des Rates unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel 
festgesetzt. "Die Finanzhilfe wird von Rat, Kommission, Ausschuss der Regionen und dem 
Sozial- und Wirtschaftsausschuß in gleicher Weise berechnet, d. h. 25 % der Dienstbezüge 
eines Bediensteten in der Besoldungsgruppe AD5/1. Dieser Betrag wurde als informelle 
Vereinbarung zwischen diesen Institutionen beschlossen und gilt als angemessener 
Geldbetrag, der mit der Verfügbarkeit des Haushaltsplans vereinbar ist. 

5. Am folgenden Tag reichte der Beschwerdeführer beim Rat eine „ Beschwerde über die Höhe 
des Praktikumszuschusses“ ein. Er war von der Erklärung nicht überzeugt, warum das 
Praktikumszuschuss 25 % des Gehalts für AD5 beträgt. Er bittet darum, „ besonders zu wissen, 
warum dieser Betrag gewählt wurde und warum es für vernünftig gehalten wurde, dass 
hochqualifizierte Praktikanten, die in der Europäischen Union arbeiten (aus allen Teilen Europas,
nah und fern), mehrere Sprachen sprechen und Tausende von anderen Bewerbern schlagen, um 
dasselbe zu tun, unter dem lokalen Mindestlohn gezahlt werden sollten “. Er ersuchte daher um 
weitere Klarstellungen ", warum 25 % der AD5 ausgewählt wurden und warum dies für 
angemessener als 24 % von AD5 entschieden wurde; und angemessener als 26 % des AD5, und 
warum kein anderes Niveau als AD5 gewählt wurde “. Nach Ansicht des Beschwerdeführers 
sollte der an Praktikanten gezahlte Zuschuss mindestens dem im Land des Praktikums 
gezahlten Mindestgehalt entsprechen, da der derzeitige Zuschuss nicht ausreicht, um die 
Reise- und Lebenshaltungskosten von Praktikanten in EU-Institutionen zu decken. 

6. Da der Rat dem Ersuchen des Beschwerdeführers nicht nachgekommen ist, wandte er sich 
am 17. Mai 2016 an den Bürgerbeauftragten. 



3

Die Untersuchung 

7. Der Bürgerbeauftragte leitete eine Untersuchung der Beschwerde ein und stellte folgende 
Vorwürfe und Forderungen fest: 

Der Rat reagierte in seinem Schreiben vom 28. Januar 2016 nicht auf das Ersuchen des 
Beschwerdeführers um weitere Erläuterungen, in dem er geltend machte, dass der Rat es 
versäumt habe, Praktikanten, die in seinem Organ arbeiten, angemessene Vergütungen 
anzubieten, die Reise- und Lebenshaltungskosten nicht ausreichend decken. 

Der Rat sollte auf seinen Schriftwechsel antworten und den Praktikanten eine Zulage zahlen, die 
mindestens dem nationalen Mindestlohn entspricht. 

8. Das Untersuchungsteam des Bürgerbeauftragten nahm Kontakt mit dem Rat auf. Der Rat 
antwortete daraufhin auf das Ersuchen des Beschwerdeführers um Klarstellungen, und der 
Beschwerdeführer nahm zu dieser Antwort Stellung. 

Behauptung, der Rat bezahle Praktikanten nicht angemessen 

Dem Bürgerbeauftragten vorgelegte Argumente 

9. Am 21. Juni 2016 antwortete der Rat wie folgt auf das Ersuchen des Beschwerdeführers um 
Klarstellungen: „[ Die] Berechnungsmethode [in Bezug auf die Zuteilung an Praktikanten] ist das 
Ergebnis eines Versuchs der Organe, ihren Ansatz zu harmonisieren (obwohl auf der Sitzung der 
Verwaltungsleiter keine förmliche Einigung erzielt wurde) im Anschluss an eine Initiative der 
Kommission, die am 9. Januar 2006 eingeleitet wurde, um die Höhe der Finanzhilfen zwischen 
den Organen anhand einer gemeinsamen Berechnungsmethode anzugleichen . Der Vorschlag 
der Kommission bestand darin, den Betrag der Finanzhilfe auf 25 % des AD5/4 festzusetzen, was 
die Berechnungsmethode des Europäischen Parlaments und des Europäischen 
Bürgerbeauftragten gewesen war. [...]. 

Es scheint, dass die Leiter der Verwaltung in ihrer Sitzung vom 30. März 2006 übereingekommen 
sind, dass idealerweise allen Praktikanten derselbe Zuschuss gezahlt werden sollte. Leider haben
sie sich nicht auf den Betrag oder die Berechnungsmethode für eine solche Finanzhilfe geeinigt. 
Ungeachtet der mangelnden Zustimmung auf dieser Sitzung verfolgen alle Organe dieselbe 
Berechnungsmethode, jedoch mit einer gewissen Abweichung bei den Referenzen für diese 
Berechnung [...]. Die Berechnung der Finanzhilfe in der vorgesehenen Weise ermöglicht es uns, 
jährlich rund 100 Praktikanten zu begrüßen, die dem Bedarf der Generaldirektionen 
entsprechen und gleichzeitig die Aufnahmekapazität des Rates nicht überschreiten. 

Was die Nichtanwendung des lokalen Mindestlohns auf Auszubildende betrifft, so ist zu 
berücksichtigen, dass die Position eines Praktikanten in keiner Weise mit der eines 
Arbeitnehmers vergleichbar ist . Ein Praktikum ist eine Stelle, die Bildungs- und 
Ausbildungszwecke im Rahmen einer Arbeitserfahrung kombiniert. Der Auszubildende trägt zur 
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Arbeit der Institution bei, hat aber keine Stelle im Organigramm [...]. Die Rechte und Pflichten 
eines Praktikanten sind daher in keiner Weise mit denen eines Mitarbeiters vergleichbar. Wenn 
also ein Vergleich vorgenommen werden muss, sollte es mit den Zuschussniveaus 
lokaler Auszubildender und nicht mit dem Gehalt der Arbeitnehmer [...] sein. Heute scheint
die Mindestzulage für einen Praktikanten, der älter als 21 Jahre ist, bei rund 800 EUR zu zahlen. 

Sie machen in Ihrer E-Mail vom 28. Januar 2016 geltend , dass der Zuschuss derzeit zu 
niedrig sei, „um es allen qualifizierten Personen möglich zu machen, sich für diese 
Gelegenheit zu bewerben“, aber Sie geben nichts an, um diesen Anspruch zu begründen.
Im Gegenteil, die hohe Zahl von Anträgen, die das Generalsekretariat jährlich erhält, deutet 
darauf hin, dass die vom Generalsekretariat des Rates angebotenen Bedingungen potenzielle 
Antragsteller nicht abschrecken, sondern ausreichend attraktiv sind. Darüber hinaus werden 
höhere Zuschüsse den Rat nicht zu einer umfassenderen Institution machen, wie Sie 
vermuten lassen, sondern die Zahl der angebotenen Plätze aufgrund der begrenzten 
verfügbaren Mittel verringern " (Hervorhebung hinzugefügt). 

10. Am 23. Juni 2016 übermittelte der Beschwerdeführer dem Bürgerbeauftragten folgende 
Bemerkungen zu der Antwort des Rates: 

„ Ich scheint mir immer noch willkürlich zu sein, dass sie 25 % von AD5/4 gewählt haben, und ich
frage mich, warum es keine Berechnung der erwarteten Kosten für den Umzug nach Brüssel für 
die europäischen Bürger gibt  [...]. 

Nach meiner Erfahrung war das Praktikum natürlich eine Lernerfahrung, aber von mir wurde 
erwartet, dass ich die gleichen Stunden wie ein normaler Vollzeitbeschäftigter arbeite, und meine
Arbeit wurde nie als zweitrangig oder weniger wichtig angesehen. Es erforderte die Anwendung 
des Wissens aus meiner universitären Ausbildung und es wurde für die eigentliche Arbeit meines 
Fachbereichs verwendet [...]. 

Ich denke, niemand hat tatsächlich die tatsächlichen Kosten für einen Praktikanten nach Brüssel 
recherchiert , und die Praktikanten wurden nicht mit dieser Entscheidung konsultiert. Ich denke, 
wenn die tatsächlichen Kosten berechnet würden, wäre es klar zu sehen, dass Praktikanten, die 
aus ganz Europa (und in der Tat aus der ganzen Welt) kommen, beträchtliche Finanzmittel 
investieren müssen, die weit über dem Betrag liegen, den sie vergütet werden [...]. 

[Der Rat] hat zu Recht geltend gemacht, dass ich keine Beweise vorgelegt habe, um meine 
Behauptung zu untermauern, dass die Höhe der Vergütung für Praktikanten nicht hoch genug 
sei, um alle qualifizierten Personen anzuziehen. Das Gegenteil behauptet aber auch [der Rat] 
ohne ausreichende Begründung. Mein Anspruch beruht auf meiner persönlichen Erfahrung,
wie teuer es ist, nach Brüssel zu ziehen, und meine Empathie, um erkennen zu können, 
dass Menschen aus ärmeren Familien dies möglicherweise nicht tun können.  Darüber 
hinaus ist allgemein bekannt, dass die Auszubildenden bei den europäischen Institutionen, 
obwohl sie viele Menschen aus vielen EU-Ländern (insbesondere Mitgliedstaaten mit 
schwächeren Volkswirtschaften) anziehen, eine hohe Zahl von Auszubildenden aus 
skandinavischen Ländern, dem Vereinigten Königreich und Irland nicht anziehen. Es wird 
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allgemein angenommen, dass dies aufgrund der geringen Vergütung von Praktika im Vergleich 
zu den hohen Lebenshaltungskosten in Brüssel der Fall ist (Hervorhebung hinzugefügt). 

Bewertung des Bürgerbeauftragten 

11. Zu Beginn und im Interesse der Transparenz möchte die Bürgerbeauftragte erklären, dass 
die Modalitäten für die Zahlung von Vergütungen an Praktikanten in ihrem eigenen Büro im 
Großen und Ganzen denen des Rates, des Parlaments und der Kommission entsprechen. [2] 

12. Im Zuge der Untersuchung des Bürgerbeauftragten antwortete der Rat auf das Ersuchen 
des Beschwerdeführers um Klarstellungen vom 28. Januar 2016. Daher hat sie diesen Aspekt 
der Besorgnis des Beschwerdeführers gelöst. 

13. In der Sache wollte der Beschwerdeführer wissen, wie die Höhe der Praktikumszulage 
beschlossen wurde, und er argumentierte, dass der Betrag nicht angemessen sei, da er die 
Kosten der Praktikanten, die nach Brüssel umziehen und dort leben, nicht ausreichend gedeckt 
habe. Daher forderte er, dass der Rat mindestens das Mindestgehalt auf nationaler Ebene 
zahlen müsse. 

14. In Bezug auf den ersten Aspekt hat der Rat hinreichend detailliert erläutert, wie die Höhe 
der Praktikumszulage bestimmt wird. Allein die Tatsache, dass eine Entscheidung über die 
Festsetzung eines Praktikumszuschusses auf 24 % oder 26 % eines Gehalts AD5/1 auch 
vernünftig gewesen sein könnte, bedeutet nicht, dass die Entscheidung, die Zulage auf 25 % 
eines Gehalts AD5/1 zu setzen, nicht angemessen war. Der Rat fasste diesen Beschluss im 
Rahmen seines Ermessens auf der Grundlage seines Verwaltungsbedarfs und des verfügbaren
Haushalts. 

15. Was den zweiten Aspekt betrifft, so unterscheidet der Rat zwischen Praktika und 
Beschäftigung. Darin heißt es: „ Ein Praktikum ist eine Stelle, die Bildungs- und 
Ausbildungszwecke im Rahmen einer Arbeitserfahrung kombiniert “. Daher erhält ein Praktikant 
eine Vergütung und kein Gehalt, da die Rechte und Pflichten eines Praktikanten nicht mit denen
eines Mitarbeiters vergleichbar sind. Der Bürgerbeauftragte hält die Antwort des Rates für 
angemessen. Die Tatsache, dass die Arbeitszeiten für Praktikanten die gleichen sind wie für 
das Personal und dass der Praktikant wirkliche Aufgaben erhält, die den Praktikanten zur 
Anwendung von Kenntnissen aus seiner Hochschulausbildung verpflichten, sind nur normale 
Aspekte des Erwerbs von Berufserfahrung im Rahmen eines Praktikums. 

16. Zu dem Argument, dass die an Praktikanten gezahlte Vergütung unzureichend sei, machte 
der Rat darauf aufmerksam, dass der Beschwerdeführer sein Argument nicht auf objektive 
Gründe gestützt habe, sondern lediglich auf seine persönlichen Erfahrungen in Bezug auf „ wie 
teuer es sei, nach Brüssel zu ziehen “ Bezug genommen habe. In diesem Zusammenhang stellt 
der Bürgerbeauftragte fest, dass der Rat neben dem Praktikumsgeld auch die Reisekosten 
seiner Praktikanten übernimmt und sie somit finanziell bei den Kosten unterstützt, die ihnen 
beim Umzug nach und von Brüssel entstehen. [3] 
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17. Der Bürgerbeauftragte ist sich des Standpunkts des Beschwerdeführers bewusst, dass 
Praktika in EU-Institutionen so organisiert werden sollten, dass Chancengleichheit und Vielfalt 
gefördert werden. Der Bürgerbeauftragte erkennt an, dass die Entscheidung des Rates über die
Höhe der Vergütung für Praktikanten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der 
Notwendigkeit, Chancengleichheit und Vielfalt zu fördern, einerseits und der Notwendigkeit, 
innerhalb der Haushaltsmittel zu bleiben und gleichzeitig die Zahl der Praktika zu maximieren, 
andererseits ¡st. Der Bürgerbeauftragte stellt daher fest, dass in diesem Fall kein Missstand in 
der Verwaltungstätigkeit vorliegt. 

Schlußfolgerung 

Auf der Grundlage der Untersuchung dieser Beschwerde schließt der Bürgerbeauftragte sie mit 
folgender Schlussfolgerung ab: 

Es gab keine Missstände in der Verwaltung in diesem Fall 

Der Beschwerdeführer und der Rat der Europäischen Union werden über diesen Beschluss 
unterrichtet. 

Emily O'Reilly 

Europäischer Bürgerbeauftragter 

Straßburg, den 29.9.2016 

[1]  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002080245&table_name=loi 

[2]  In der Tat ist die Vergütung für Praktikanten des Ombudsman Office etwas höher als die der
anderen Organe, da sie auf 25 % des Gehalts eines Beamten in der Besoldungsgruppe AD6.1 
(anstatt AD5.1) basiert. 

[3]  Siehe Artikel 12 des Beschlusses Nr. 118/07 des Rates über die Regeln für Praktika beim 
Generalsekretariat des Rates; online verfügbar: 
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/Decision-118_07-EN-sn02323-re01_pdf/ 
[Link]

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/Decision-118_07-EN-sn02323-re01_pdf/

